
Das neue Familienverfahrensrecht
Zum 01.09.2009 tritt das neue Familienverfahrensrecht in Kraft.

Das neue Familienverfahrensrecht bringt vielfältige Änderungen. So wird ab September nicht mehr durch Urteil 
geschieden, sondern zukünftig durch Beschluss.

Auch im einstweiligen Rechtsschutz, d. h. im Rahmen der Möglichkeit, Eilverfahren zu beantragen, gibt es wesentliche 
Neuerungen. Wichtig ist auch, dass erhebliche Änderungen in der Regelung des Zugewinnausgleichs in Kraft treten 
und eine vollkommene Neugestaltung des Versorgungsausgleichs erfolgt.

Informieren Sie sich hierüber bei Zeiten gerne in einem Beratungsgespräch.
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